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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Satzung der Großen Kreisstadt Radeberg über die 
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Aufgaben 
(Verwaltungskostensatzung). Die Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
 
Frank Höhme 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Gemäß § 8a Abs.1 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) können Gemeinden 
und Landkreise für ihre Amtshandlungen und sonstigen öffentlichen Leistungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und Auslagen erheben, sofern nicht dafür andere Abgaben 
nach dem SächsKAG erhoben werden können. 
Die verwaltungsgebühren- und auslagenpflichtigen Tatbestände sowie die Höhe der Gebühren sind 
durch Satzung zu bestimmen.  
 
Die derzeit gültige Fassung besteht seit dem 01.10.2007 und wurde mit der 1. Änderungssatzung 
vom 26.09.2008 und der 2. Änderungssatzung vom 01.01.2012 angepasst. 
 
Mit Bekanntgabe des Sächsischen Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetzes vom 05.04.2019 
wurde mit Art. 1 das Sächsische Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) neu gefasst und mit Art. 2 
Absatz 17 als Folgeänderung der Abschnitt 2a Verwaltungsgebühren und Auslagen und § 8a ins 
SächsKAG eingefügt. 
Auf Grund dieser Änderung der Rechtsgrundlagen ist die Verwaltungskostensatzung der Großen 
Kreisstadt Radeberg ebenfalls anzupassen. 
 
Wegen des in § 4 Abs. 2 SächsVwKG geforderten Kostendeckungsgebotes war zudem das in der 
Anlage 2 der geltenden Verwaltungskostensatzung enthaltene Kommunale Kostenverzeichnis 
(KommKVZ) zu prüfen. Die Höhe der Gebühren bemisst sich dabei nach dem Verwaltungsaufwand, 
also nach den regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfallenden 
Aufwendungen, insbesondere den Personal- und Sachaufwendungen. Bei den Personalkosten 
wurden zur Orientierung die Vorschriften der VwV Kostenfestlegung Anlage 2a zu Grunde gelegt. 
 
 
 
Anlage/n 
 
 
Entwurf Verwaltungskostensatzung 
Entwurf KommKVZ 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 

  

Veranschlagung:  

Ergebnishaushalt:   

Finanzhaushalt:   

Haushaltsstelle: 

 

 
 
 

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name 

 
 



 
 

 
 
 

Satzung der Großen Kreisstadt Radeberg über die 
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 

bei weisungsfreien Aufgaben (Verwaltungskostensatzung) 
 

 

vom xx.xx.2022 
 
 
 
 

 

 

§ 1 Geltungsbereich .............................................................................................................. 2 

§ 2 Kostenpflicht .................................................................................................................... 2 

§ 3 Kostenverzeichnis, Höhe der Gebühr .............................................................................. 2 

§ 4 Kostenschuldner .............................................................................................................. 3 

§ 5 Auslagen ......................................................................................................................... 3 

§ 6 Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs ................................................................ 4 

§ 7 Fälligkeit der Verwaltungskosten ..................................................................................... 4 

§ 8 Stundung, Niederschlagung und Erlass ........................................................................... 5 

§ 9 Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG ........................................................... 5 

§10 Übergangsregelung ........................................................................................................ 5 

§11 Inkrafttreten .................................................................................................................... 5 

 
  



Große Kreisstadt Radeberg  Seite 2 | 6 
Verwaltungskostensatzung vom xx.xx.2022 
AZ 969.2 

 
Satzung der Großen Kreisstadt Radeberg 

über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
bei weisungsfreien Aufgaben (Verwaltungskostensatzung) 

 
 
Auf der Grundlage von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. Nr. 4. S. 62) in Verbindung mit den §§ 1, 
2 und 8a des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des 
Sächsischen Verwaltungskostenrechtsneuordnungsgesetzes vom 05.04.2019 (SächsGVBl. 
S. 245) geändert worden ist und den Vorschriften des Sächsischen 
Verwaltungskostengesetzes (SächsVwKG) vom 05.04.2019 (SächsGVBl. S. 245) hat der 
Stadtrat in seiner Sitzung am 30.11.2022 die Neufassung der Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Aufgaben beschlossen: 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Satzung gilt für öffentlich-rechtliche Leistungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten (Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Aufgaben) der 
Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe der Großen Kreisstadt Radeberg. 

 

§ 2 Kostenpflicht 
 

(1) Die Große Kreisstadt Radeberg erhebt für Amtshandlungen und sonstige öffentlich-
rechtliche Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten, Kosten 
(Verwaltungsgebühren und Auslagen), soweit nicht Ausnahmen in dieser Satzung oder 
dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Kommunalen Kostenverzeichnis 
(KommKVZ) geregelt sind.  

(2) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche Leistung einzeln an, auch wenn 
diese zusammen mit anderen vorgenommen wird. 

(3) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche Leistung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der beteiligten Personen nur einmal an. 

(4) Eine Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn ein auf die Vornahme einer 
öffentlich-rechtlichen Leistung gerichteter Antrag oder ein Rechtsbehelf 
zurückgenommen wird oder sich auf andere Art und Weise erledigt. 

 

§ 3 Kostenverzeichnis, Höhe der Gebühr 
 

(1) Die verwaltungsgebühren- und auslagenpflichtigen Tatbestände sowie die Höhe der 
Gebühren ergeben sich grundsätzlich aus dem Kommunalen Kostenverzeichnis 
(KommKVZ), das als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist. 

(2) Die Höhe der Gebühr im Kostenverzeichnis ist nach dem Verwaltungsaufwand aller an 
der öffentlich-rechtlichen Leistung beteiligten Behörden und Stellen 
(Kostendeckungsgebot) und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Person, 
denen die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzurechnen ist, zu bemessen. 
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Verwaltungsaufwand sind die regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-rechtlichen 
Leistung anfallenden Aufwendungen, insbesondere Personal- und 
Sachaufwendungen. Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot sind nur zulässig, wenn 
dies aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist. Die Gebühr darf nicht in einem 
Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Leistung stehen.  

(3) Amtshandlungen sind auch dann verwaltungskostenpflichtig, wenn sie nicht im 
Kostenverzeichnis enthalten sind. In diesen Fällen wird eine Gebühr erhoben, die nach 
im Kostenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. 
Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, wird eine Gebühr bis zu 25.000 EUR erhoben. 
Die Mindestgebühr beträgt 10,00 EUR, sofern im Kostenverzeichnis nicht 
Abweichendes bestimmt ist. 

(4) Die Gebühren sind durch feste Sätze (Festgebühren), nach dem Wert des 
Gegenstandes, auf den sich die öffentlich-rechtliche Leistung bezieht (Wertgebühr), 
nach dem Zeitaufwand für die öffentlich-rechtliche Leistung (Zeitgebühr) oder durch 
Rahmensätze (Rahmengebühr) bestimmt.  

(5) Die Kostenfestsetzung innerhalb einer Rahmengebühr liegt im Ermessen der Großen 
Kreisstadt Radeberg. 

(6) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist grundsätzlich 
der Wert zur Zeit der Beendigung der Amtshandlung maßgebend. Für Wertgebühren, 
für die im Kostenverzeichnis keine Gebühr vorgesehen ist, beträgt diese 1% vom Wert 
des Gegenstandes. Der Kostenschuldner / die Kostenschuldnerin ist verpflichtet, die 
zur Festsetzung der Kosten erforderlichen Unterlagen wahrheitsgemäß und vollständig 
zu machen sowie die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder in beglaubigter 
Abschrift beizubringen. 

(7) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Kosten verstehen sich als Nettokosten. Sofern 
einzelne Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, werden die Verwaltungskosten 
zuzüglich Umsatzsteuer erhoben. 

(8) Kostenregelungen in anderen Satzungen oder Gebührenordnungen der Großen 
Kreisstadt Radeberg bleiben von dieser Satzung unberührt.   

 

§ 4 Kostenschuldner 
 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist derjenige verpflichtet, 
1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzurechnen ist, 
2. der die Verwaltungskosten durch eine vor der Großen Kreisstadt Radeberg 

abgegebene oder mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder 
3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
(3) Auslagen im Sinne des § 5 dieser Satzung, die durch unbegründete Einwendungen 

eines Beteiligten oder durch schuldhaftes Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten 
entstanden sind, hat dieser zu tragen. 

 

§ 5 Auslagen 
 

(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der Erbringung der 
öffentlich-rechtlichen Leistung anfallen und deshalb nicht nach § 3 Absatz 2 zu dem in 
die Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören, werden in der tatsächlich 
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entstandenen Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können unter den 
Voraussetzungen von Satz 1 insbesondere erhoben werden: 

1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, Dolmetschern, 
Übersetzern, Zeugen und sonstigen Personen zustehen, 

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, 
3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige 

Aufwendungen bei der Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der 
Dienststelle, 

4. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 kann im Kostenverzeichnis bestimmt werden, dass 

Auslagen pauschal, nicht oder nicht in voller Höhe erhoben werden. 
(3) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die Große Kreisstadt Radeberg aus 

Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen 
Gründen an die anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu 
leisten hat. 

(4) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten Vervielfältigungen werden 
gesondert als Schreibauslagen erhoben. Die Höhe der Schreibauslagen wird im 
Kostenverzeichnis bestimmt. 

 

§ 6 Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs 
 

(1) Der Verwaltungskostenanspruch entsteht: 
1. mit Beendigung der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen 

Leistung und in Fällen, in denen mehrere Amtshandlungen innerhalb eines 
Verfahrens getätigt werden, mit der Beendigung der letzten kostenpflichtigen 
Amtshandlung, 

2. in den Fällen des § 2 Abs. 4 mit der Rücknahme oder Erledigung des Antrages 
oder des Rechtbehelfes und 

3. wenn das Einverständnis, insbesondere eine Genehmigung oder eine 
Erlaubnis, nach Ablauf einer bestimmten Frist auf Grund einer Rechtsvorschrift 
als erteilt gilt. 

Bedarf die öffentlich-rechtliche Leistung einer Zustellung, Eröffnung oder sonstigen 
Bekanntgabe, ist sie damit beendet. 

(2) Wird die verwaltungskostenpflichtige öffentlich-rechtliche Leistung elektronisch 
erbracht und wird der Leistungsempfänger innerhalb des elektronischen Verfahrens 
zur sofortigen Zahlung aufgefordert, entsteht der Verwaltungskostenanspruch 
abweichend von Absatz 1 im Zeitpunkt dieser Aufforderung. 

 

§ 7 Fälligkeit der Verwaltungskosten 
 

Die Verwaltungskosten werden einen Monat nach der Bekanntgabe der 
Verwaltungskostenfestsetzung an den Verwaltungskostenschuldner fällig, wenn nicht 
die Große Kreisstadt Radeberg einen anderen Zeitpunkt bestimmt oder die Fälligkeit 
abweichend durch Vertrag geregelt ist. 
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§ 8 Stundung, Niederschlagung und Erlass 
 

Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen aus dem Aufkommen 
an Verwaltungsgebühren und Auslagen gelten die Vorschriften des Gemeinde-
haushaltsrechts. 

 

§ 9 Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG 
 

(1) Gemäß § 8a Abs. 2 Satz 1 SächsKAG finden abweichend von §§ 3 bis 4 SächsKAG 
die § 2, § 3 Abs. 4 bis 6, § 4 Abs. 2, 3 und 5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 16, 17 Abs. 1 
bis 3 und 5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes vom 
5. April 2019, in der jeweils geltenden Fassung, bei der Erhebung von Kosten nach 
dieser Satzung entsprechende Anwendung. 

 

§10 Übergangsregelung 
 

Für die Anwendung der Kostensatzung ist der Zeitpunkt der Beendigung der 
kostenpflichtigen Amtshandlung maßgebend. 
 

§11 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung mit dem zugehörigen Kommunalen Kostenverzeichnis tritt zum 
01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Radeberg über die 
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Aufgaben 
vom 01.10.2007, zuletzt geändert mit der Änderungssatzung vom 01.01.2012 außer 
Kraft. 

 
 
 
 
 
Radeberg, xx.xx.2022 
 
 
 
Frank Höhme 
Oberbürgermeister 
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Hinweis nach § 4 Sächsische Gemeindeordnung: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. 2Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit
 widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

3Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  

 



llqt-lr.utch-te'ku'

AnlaBe 1 zu § 3 der Satzung der Großen Kreisstadt Radeberg über die Erhebung von Verwaltungskosten für
Amtshandlungen bei weisungsf reien Aufgaben

Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVZ)

Dle Vorschrlft der laufenden Nummer 2 ff. des

Kostenverze chn sses gehen den Vorschrlften der

la ufe nde n Nummer 1vor.

1,50 je 5eite, mlndestens 10

Anmerkung: Werden mehrere g eiche

Unterschriften oder Ha ndze iche n ode r

mehrere g eichlautende Abschriften,
Fotokopien und dergleichen gleichze llg

beglaubigt, kann d e fur d e zweite und

lede weitere Beg aub gung nach den

Tarifstellen 1.1 bis 12.2 zu erhebende
Gebrlhr bis auf dre Fiäifte ermäßlgt
werden.

0,75 je Seite der zu beglaubigenden

Absch rift, Fotokopie und dergleichen,

mlndestens 10, höchstens die für die

Ertei ung des Originals vorgesehene

cebühr, soweit diese höher als 10 ist

Anmerkung: lst die Ertellung des

origina ls gebührenfrei, beträgt die

Gebühr 0,75 je a ngefa nge ne Seite,

mind este ns jedoch 10.

10

5 je Begla u bigung

10 bls 170

71.1

1,.2.2

1.2.3

1,.2

2

1

1.1

Beglaubigungen

Beglaubigung einer Unterschrift oder e nes

Ha ndze che ns

Beglaubigung elner Abschrlft, Fotokopie und

dergleichen
bei Schriftstucken, die nlcht ln deutscher oder

sorbischer Sprache abgefasst sind

Beg aub gung von Abschriften, totokopien und

dergleichen, die die Behörde selbst hergestellt hat

I

in nicht von den Tarifstellen 1.2.1 und 1.2.2 erfassten

Fä llen

Erteliung elner Bescheinigung

Cro3e Kre:ssract Rad.3e-g

ro..n(VZ vom xx xx 2022
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tfd.
Nr.

Tarif-
stelle

Gegenstand EUR

l Allgemeine Amtshandlungen



tfd.
Nr.

Tarif-
stelle

Gegenstand EUR

3

3.1

3.2

5,)

4

4.1,

4.2

5

6

1

7.1

7.2

8

Einsichtgewä h rung, Auskünfte

Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in

einem anderen gebüh renpflichtigen Verfahren

Bewährt wird
Erteilung von Auskünften
Erteilung von Auskünften einfacher Art

Fristverlängerungen

Verlängerung eine r Frist, deren Ablauf eine n ne uen

Antrag auf E rte ilung eine r gebü h re npflichtige n

Genehmigung, Eriaubnis oder Bewilligung erfolgreich
machen würde
Fristverlängerung in a nderen Fällen

E rteilu ng e iner Zweitsch rift

Aufnahme einer Niederschrift, ausgenommen

Niederschriften über die Erhebung von

Rechtsbehelfen

GenehmigunBen

Genehm igu ngen, Erlaubnisse,

Ausna hmebewilligungen und andere zum

unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene

Verwaltungstätigkelten soweit Gebühren nicht nach

anderen Vorschriften vorgesehen sind

Nachträgliche Auflagen, Anderung, Rücknahme oder
Widerruf von GenehmiBunge n, Erlaubnissen,

Ausnahmebewilligungen und a nderen zum

unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene
Verwa ltu ngstätigkeite n

Verwaltungstätigkeiten, d e nach Art und Umfang

nicht näher bestimmt werden können, die willentlich
veranlasst und mit besonderer Mühewaltung
verbunden sind

1je Akte o. Buch, mind. 10

35 bis 700

koste nfrei

).o% bis 25% der für die Genehmigung,

Erlaubnis oder Bewilligung

vo rgesehenen Gebühr, mindestens 10

10 bis 40

10% bis 50% der für die Erstschrift

vorgesehene n Gebühr, mind. 10

Anmerkung: lst die Erteilung der
Erstschrift gebührenfrei, beträgt die

Gebühr 0.75 je angefalgene Seite,

mindeste ns jedoch 10

5 bis 60 je angefanBene Stunde,

mindestens 10

30 je angefangene ha be Stunde

30 je angefangene halbe Stunde

30 je angefangene halbe Stunde

Große Krersstädt Radeberg
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lfd.
Nr,

I an?-

stelle

Gegenstand EUR

9

9.1

9.7.r

9.1, 2

9.2

9.2 1,

9.2.2

9.2.3

9.2 5

926
927
9 2.8

9.2.9

9.3

SchreibausLagen

Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus

Akten, Protokollen, amtlichen Büchern, Registern

usw (sofern sie n cht durch Abl chtungen -

Fotokopien - hergestellt wurden), die auf Antrag
e rte iLt we rde n

frir Schriftstricke, die in deutscher 5prache abgefasst

s nd

für Schriftstucke, die in fremder Sprache abgefasst
sind

Auszuge aus Akten, Protokolien, amtlichen Brjchern,

Reg stern usw m tte s Fotokopler u.ä. Ger'äten

Kopie A4 e nseitig s/w
Kopie 44 e nseitig farbjg
Ko pie A4 do ppelse itig s/w
Ko pie A4 do ppelse itig farbig
Kopie 43 einse tig s/w
Kopie A3 einse tig farb I
Ko pie A3 doppelseitlg s/w
Kople A3 doppelselt g farblg

a nde re Fo rm ate

Auszuge aus Akten, Protokollen, amtlichen Buchern,

Registern usw. in dig taler Form auf CD/DVD

15 je a ngefa nge ne Vtertelstunde

30 je angefangene Vie rte istu nde

4,7 5

1

1

1,5

1

1,5

1,5

2

lewei s anfa lende Kosten durch

Die n st eister zzg. 2,5

2,5

Hauptverwaltung

1

21,

2.2

23
2.4

Genehm gung fur die Verwendung des Radeberger

5ta dtwa ppe n s oder des NamensfLrhrunBsrechts

Stadt- und Bau Archiv

Grundgebuhr frlr die d rekte BenutzLrng

Zusatzgebuhren be erhöhtem Arbeitsaufwand be

Aushebung von Archiv- und Bibl otheksgut pro Tag

Beratung pro halbe Stunde

Grundgebuhr fur d e Bearbeitung von schriftlichen
Anfragen

10 bls 1.000

1le Akte ode r Buch, m ind. 10

Anmerkung Grundgebuhren konnenfur
hsrmgl\rrfll 6hg Eo )c. r1ge- )ow e

U ntersuchungen m Auftrag von

Ve re ine n und

lnte resse nge me nschaften ermäßigt
werden

35 bis 700

30 je angefangene halbe Stunde

30 je angefangene halbe Stunde
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tfd.
Nr.

Tarif-
stelle

Gegenstand EUR

2.5

2.6

3

4

4.7

4.2

4.3

Fotoarbeiten mit eigenen Geräten bei Verbleib des

Urheberrechts und Verbot des Verkaufs weiterer
Abzüge für Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen

Ausleihe von Archivalien fur Reproduktionszwecke
pro Stück

Befreiung von der Ausweispflicht

Aufbewa h ru ng von Fundsachen e insch l.

Aushändlgung an den Verlierer, Eigentümer oder
Finder

bei Sachwerten bls zu 500 € Wert
bei Sachwerten über 500 € Wert
bel Tie re n

1je Fotoarbeit, mlnd. 10

10

15

2% des Wertes {Schätzung), mind. 10

l0 tzg . 1% des Wertes > 500

2% des Wertes. mlndestens die Kosten

fur Tra nsport, U nte rb ringu ng und

Verpf egung
3 Finanzverwaltung

1

2

3

3.1

3.2

4

4.1,

4.2

Zweitausfert gung von Steuer und sonst gen

Zah ungsbelegen und Bescheinigung Llber offent che

Abgaben früherer.Jahre, fur ledes Jahr

Ausfertigung steuerl che

LrbpO-. r C-\ettSOeSC.'te '1 gLlng

Ersatz H u ndeste ue rma rke

bel Ve rlust

bel Defekt ode r Ab n utz ung

Amtshand ungen im Vo streckungsverfahren
Mahnung nach § 13 Abs. 2 SachsVwVG

Vollstrecku ngsa n kündigung

10 le Ausfe rt gu ng

Anmerkung: kostenfrei, wenn der
Empfänger g1a u b haft m acht, den

Bescheid / d e Rechnung nicht erhalten
zu haben

15

10

koste nfre

8 bis 40

8 bis 40

4 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

1

1.1

1,.2

1.3

Vollzug des Baugesetzbuches

Erteilung eines N egativze ugn isses (§ 28 Abs. 1S. 3, §§
24 ff. BauG B)

Negativzeugnis nach § 145 Abs. 6 BaUGB

Gebote nach §§ 176 bis 179 BauGB

30

koste nfrer

koste nfrei

G.oße Kre srtadt Badebeig
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tfd.

Nr.

I ant-

stelle
Gegenstand EUR

1,.4

1.6

1.6. 1

1.6.2

2

2.t

2.2

3

3.1

4

4.1

4.2

Genehmigung nach E rha ltu ngssatzu ng §§ 173, 174

BaUGB

Genehmigung über Ausnahme / Befreiung für
verfahrensfreie Bauvorhaben (§ 31 BauGB)

Abgabe von Ba uleitplänen

Versa nd digital
Versa nd in Pa pie rfo rm

Grünflächen

Erteilung eine r Genehmlgung zur Fällung bzw

Rod u ng von Bäumen

Ortsbesichtigung

Stra ßen

Ha usn um mernattest

Bescheinigungen

Bescheinigungen für Fö rde rm itte lge ber

Bescheinigungen nach §§ 7h, 101 11a ESIG

30 je angefangene halbe Stunde

30 je angefangene halbe Stunde

kostenfrei
10, zzgl. Kopiergebühren nach lfd. Nr. 1

Tarifst. 9.2 und/ oder anfallende
Dienstleisterkosten

koste nfrei

kostenfrei

30

10

30 je angefangene halbe Stunde

5 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

1

11

1.2

1.3

L.4

2

2.1,

Allgemeine Amtshandlungen
Befreiung von Anschluss- und/ oder
Benutzungszwang

Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund einer
Satzu ng

nachträgliche Auflagen, Rücknahmen bzw. Widerruf
einer Erlaubnis oderAusnahmebewilligung nach

Ta rifstelle 1.2

Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen

Verpflichtung

sonstige öffentliche E in richtungen
Anord n u ng der Wassersperre

30 je angefangene halbe Stunde

30 je angefangene halbe Stunde

30 je angefangene halbe Stunde

30 je angefangene halbe Stunde

30 je angefangene halbe Stunde

Große Kreisstadt Radeberg
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